
 

Statistisches Bundesamt 

H a n d e l s s t a t i s t i k 
Erhebungsvordruck für den Berichtsmonat 

•               Inhaber oder Leiter des Unternehmens •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  •  
 

Bitte senden Sie das Rücksendeexemplar des Erhebungsvordrucks bis zum 

 
ausgefüllt an das Statistische Bundesamt zurück. 

B   e   l   e   g   e   x   e   m   p   l   a   r 
-  F ü r   I h r e   A k t e n   b e s t i m m t  - 

 
-  Angaben zum Berichtsmonat  - 

 Kennnummer Monat Jahr  

3    
Gegebenenfalls sorgfältig geschätzte Angaben machen! 

1 2 - 10 11 - 12 13 - 14  
 

  Umsatz  des Gesamtunternehmens Zahl der tätigen Personen   

Regionale Gliederung  ohne Umsatzsteuer, voller Betrag (Euro) Vollzeitbeschäftigte Teilzeitbeschäftigte  
 15 - 16 17 - 27 28 - 32 33 - 37 38 

                        

Bundesgebiet, davon: 00                       
                        

Schleswig-Holstein 01                       
                        

Hamburg 02                       
                        

Niedersachsen 03                       
                        

Bremen 04                       
                        

Nordrhein-Westfalen 05                       
                        

Hessen 06                       
                        

Rheinland-Pfalz 07                       
                        

Baden-Württemberg 08                       
                        

Bayern 09                       
                        

Saarland 10                       
                        

Berlin 11                       
                        

Brandenburg 12                       
                        

Mecklenburg-Vorpommern 13                       
                        

Sachsen 14                       
                        

Sachsen-Anhalt 15                       
                        

Thüringen 16                       



 

Statistisches Bundesamt 

Zweck, Art und Umfang der Erhebung: Die Ergebnisse der monatlichen Handelsstatistik werden als Entscheidungshilfen für konjunktur- und strukturpolitische 
Zwecke nicht nur von der EU-Kommission, der Bundesregierung und den Landesregierungen, sondern auch von der Wirtschaft selbst und ihren Verbänden 
benötigt. Die Erhebung wird als Stichprobe bei höchstens 40 000 Unternehmen des Handels durchgeführt. Sie erfolgt monatlich jeweils in den auf den 
Berichtsmonat folgenden Monat. 
Rechtsgrundlagen: Handelsstatistikgesetz (HdlStatG) vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3438) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 
22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3322). 
Auskunftspflicht: Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 8 Abs. 1 HdlStatG i. V. m. § 15 BStatG. Hiernach sind die Inhaber/innen oder Leiter/innen der 
Unternehmen zur Auskunftserteilung verpflichtet. Erhoben werden die Angaben zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 HdlStatG. Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung haben nach § 15 Abs. 6 BStatG keine aufschiebende Wirkung. 
Geheimhaltung: Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in einigen wenigen gesetzlich ausdrücklich ge-
regelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 9 HdlStatG i. V. m. § 16 Abs. 4 BStatG dürfen an die obersten Bundes- und Landes-
behörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom 
Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur 
einen einzigen Fall ausweisen. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es auch möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert 
sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können 
und die Empfänger Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Verpflichtete nach § 16 Abs. 7 BSatG sind. Nach § 47 gegen Wett 
bewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Aug. 1998 (BGBl. I S. 2546), zuletzt gändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. 
Sept. 2002 (BGBl. I S. 3448), werden der Monopolkommission für die Begutachtung der Entwicklung der Unternehmenskonzentration zusammengefasste 
Einzelangaben über die Vomhundertanteile der größten Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen des jeweiligen 
Wirtschaftsbereichs übermittelt. Hierbei dürfen die zusammengefassten Einzelangaben nicht weniger als drei Einheiten betreffen und keine Rückschlüsse auf 
zusammengefasste Angaben von weniger als drei Einheiten ermöglichen. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzel-
angaben sind. 
Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Löschen, Statistikregister: Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen sowie Name und Telefon-
nummer der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden 
sofort nach Abschluss der Eingangsprüfung vom Erhebungsvordruck abgetrennt, gesondert aufbewahrt und mit Ausnahme vom Name und Anschrift des 
Unternehmens zusammen mit dem Erhebungsvordruck spätestens nach einem Jahr vernichtet (monatliche Erhebung). Name und Anschrift des Unternehmens 
und die Kennummer werden zur Führung der Adressdateien nach § 13 BStatG verwendet und können zusammen mit den Angaben zu tätigen Personen und 
zum Gesamtumsatz in das Unternehmensregister für statistische Verwendungszwecke (Statistikregister) aufgenommen werden. Rechtsgrundlagen hierfür sind 
§ 13 BStatG und die Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 22. Juli 1993 über die innergemeinschaftliche Koordinierung des Aufbaus von Unter-
nehmensregistern für statistische Verwendungszwecke (ABl. EG Nr. L 196 S.1). Nach § 8 Abs. 2 Statistikregistergesetz vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300, 
2903) geändert durch Artikel 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2867), werden zusätzlich zu den erhobenen Angaben die Angaben zu 
Eintragungen in die Handwerksrolle aus dem Statistikregister übernommen.  
Erhebungseinheit: Die Angaben werden für das Gesamtunternehmen mit allen Verkaufsfilialen und zum Unternehmen gehörenden Hilfs- und 
Nebenbetrieben (Verwaltung, Lager, Produktion usw.) erbeten. Dabei sind auch alle nicht zum Handel gehörenden Tätigkeiten einzu-
schließen. Nicht zu berücksichtigen sind nur rechtlich selbständige Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im Ausland. 
 

Sofern Sie Korrekturen angeben, bitte die endgültigen neuen Werte eintragen, nicht nur die Veränderungen: 

-  Korrekturen für den Vormonat  - 

 Kennnummer Monat Jahr  

3    
Gegebenenfalls sorgfältig geschätzte Angaben machen! 

1 2 - 10 11 - 12 13 - 14  
 

  Umsatz  des Gesamtunternehmens Zahl der tätigen Personen   

Regionale Gliederung  ohne Umsatzsteuer, voller Betrag (Euro) Vollzeitbeschäftigte Teilzeitbeschäftigte  
 15 - 16 17 - 27 28 - 32 33 - 37 38 
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Sachsen-Anhalt 15                       
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Statistisches Bundesamt 

-  Angaben zu den Zu- und Abgängen von Arbeitsstätten  - 
Bemerkung: 
 

Zur Vermeidung unnötiger Rückfragen unsererseits bitten wir Sie hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinzuweisen, aus denen 
auffällige Veränderungen oder außergewöhnliche Verhältnisse erklärt werden können, wie z. B. Neueröffnung, Schließung, Zugang, Verkauf, 
Zupachtung, Verpachtung von Arbeitsstätten. Geben Sie bitte deshalb neu hinzugekommene bzw. ausgeschiedene Verkaufsstellen im 
folgenden an: 
 
Bundesland  Zugang ab (Monat der Änderung) Abgang ab 
 
 
 
 
 
 

Erläuterungen: 

 
 Umsatz ist der Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen und sonstigen Leistungen (ohne Umsatzsteuer) zuzüglich Eigenverbrauch, 

Verkäufe an Betriebsangehörige sowie einschließlich gesondert in Rechnung gestellter Kosten für Fracht, Porto, Verpackung usw., ohne 
Rücksicht auf den Zahlungseingang und die Steuerpflicht. Der Umsatz schließt auch Erlöse aus Kommissions- und Streckengeschäften 
(Ware geht vom Lieferanten ohne Zwischenlagerung direkt an den Kunden) sowie Provisionen und Kostenvergütungen aus der Ver-
mittlung von Waren (nicht den Wert der vermittelten Waren) sowie Zusatzerlöse ein. Nicht anzugeben sind: (nicht gewerblich besteuerte) 
Erlöse aus Land- und Forstwirtschaft, außerordentliche Erträge (z.B. aus dem Verkauf von Anlagevermögen), betriebsfremde Erträge (z.B. 
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von betriebsfremd genutzten Gebäuden und Gebäudeteilen), Zinserträge aus nicht 
betriebsnotwendigem Kapital oder Erträge aus Beteiligungen. An Kunden gewährte Skonti und Erlösschmälerungen (z.B. Preisnachlässe, 
Rabatte, Jahresrückvergütungen, Boni) sind bei der Ermittlung des Umsatzes abzusetzen. 

 
 Tätige Personen: Mitzuzählen sind auch unbezahlt mithelfende Familienangehörige, Praktikanten und Praktikantinnen, vorübergehend 

Abwesende (z. B. wegen Krankheit oder Urlaub) und alle Teilzeitbeschäftigten einschließlich der geringfügig Beschäftigten ohne Um-
rechnung auf Vollbeschäftigte. 

 

Sofern Sie Korrekturen angeben, bitte die endgültigen neuen Werte eintragen, nicht nur die Veränderungen: 

-  Korrekturen für den Vormonat  - 

 Kennnummer Monat Jahr  
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Statistisches Bundesamt 

Kennnummer des Unternehmens 
 

H a n d e l s s t a t i s t i k 
Erhebungsvordruck für den Berichtsmonat 

Statistisches Bundesamt  ☎   0611 / 75 – 24 30 oder – 24 23 
 E-Mail: binnenhandel@destatis.de 

Bitte teilen Sie uns mit, an wen wir uns bei Rückfragen wenden 
dürfen (die Angaben hierzu sind freiwillig). 

 
Statistisches Bundesamt 
IV D 

 

65180 Wiesbaden 

 

___________________________________________________ 

☎   (Ortsnetzkennzahl/Rufnummer)  __________/___________ 

Bitte senden Sie diesen Erhebungsvordruck bis zum 

 
 
ausgefüllt an das Statistische Bundesamt zurück. 

Falls Sie das Belegexemplar =>
benötigen, bitte abtrennen   =>

In Ihrem Interesse bitten wir Sie, aus datenschutzrechtlichen Gründen bei der Rücksendung dieses Erhebungsvordrucks weder Firmenstempel noch 
Freistempler mit Firmenklischee zu verwenden. 

Tragen Sie auf der Rückseite des Erhebungsvordrucks bitte eventuelle Korrekturen für den Vormonat ein. 

Beachten Sie bitte auch die mit einem Kreis gekennzeichneten Erläuterungen auf der Rückseite. 

R  ü  c  k  s  e  n  d  e  e  x  e  m  p  l  a  r 
    Nach der Eingangskontrolle im Statistischen Bundesamt wird der Anschriftenteil an der Linie abgetrennt und vernichtet.     

-  Angaben zum Berichtsmonat  - 

 Kennnummer Monat Jahr  

3    
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